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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung beschließt, die verfügbaren 
Haushaltsmittel jeweils in Abstimmung mit der Leitung der Feuerwehr sowohl für 
Beschaffungen als auch zur Unterstützung der Einheiten zu verwenden. 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 

 
Im Haushalt 2021 stehen zur Förderung des Ehrenamtes 30.000,00 Euro zur Verfügung, die, 
wie bereits im Haushalt 2020 unter dem Arbeitsbegriff „Feuerwehrrente“ Verwendung finden 
sollen. 
 
Die Verwaltung war aufgefordert, gemeinsam mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
Bergkamen entsprechende Modalitäten zu erarbeiten  
 
Bereits im Jahr 2020 konnte festgestellt werden, dass für eine „Rente“ (als andauernde 
Geldleistung)  
 

 eine gerechte Bewertungsmatrix nur, wenn überhaupt, sehr schwierig zu entwickeln 
ist und 

 diese keinen echten Anreiz für den Eintritt in der Feuerwehr darstellt, wenn mit 
Erreichen des 67. Lebensjahres ein letztlich geringer Geldbetrag als sogenannte 
Rentenleistung „erwirtschaftet“ worden ist. 
 

So hat man im Jahr 2021 in Abstimmung mit der Leitung der Feuerwehr Lösungen gesucht, 
wie mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln der Anreiz zum Mitwirken in der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bergkamen erhöht werden kann bzw. welche Ausstattung 
erforderlich ist, um die Feuerwehr Bergkamen besser bewerben zu können. 
 
Hierzu soll zunächst ein Blick in die Vergangenheit gerichtet werden, um aufzuzeigen, 
welche motivationsfördernden Maßnahmen in den letzten Jahren ergriffen wurden, um die 
Attraktivität einer Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bergkamen zu 
erhöhen. 
 
Die Mitglieder der FF Bergkamen erhalten verschiedenen Vergünstigungen: 
 

 Der Eintritt in die Bäder der GSW ist unter Vorlage des Feuerwehrdienstausweises 

bzw. einer entsprechenden Bescheinigung für die Kameradinnen und Kameraden 

des aktiven Dienstes schon seit Jahren frei. 
 

 Jährlich steht ein fixer Betrag für die Ausrichtung des Kameradschaftsabends zur 

Verfügung, in dessen Rahmen bei kostenlosem Essen und kostenfreien Getränken 
(begrenzt) und musikalischer Begleitung u. a. die Ehrungen der Feuerwehrleute 

durchgeführt werden; Teilnehmende sind die aktiven und inaktiven 

Feuerwehrangehörigen mit Partner:in. 

 

 Für alle Funktionsträger in der Feuerwehr werden vom Leiter der Feuerwehr bis hin 

zum Atemschutzgerätewart in den Einheiten Aufwandsentschädigungen gezahlt, die 

sich prozentual gestaffelt an der Zahlung der Aufwandsentschädigung des Leiters der 
Feuerwehr orientieren. Dieser erhält eine Aufwandsentschädigung, die sich an der 

Entschädigung eines Ratsmitgliedes orientiert. 
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 Für erforderliche Dienste außerhalb des Einsatzdienstes, wie beispielsweise der 

Durchführung von Brandsicherheitswachen oder Lehr- und Ausbildungsveranstalt-
ungen wird eine Stundenvergütung von 15,00 Euro bzw. 12,50 Euro gezahlt. 

 

 Zukünftig sollen die Feuerwehrleute auf Wunsch der aktuellen Leitung der Feuerwehr 
wieder in die Ehrungen aus der städtischen Ehrensatzung eingebunden werden und 

können somit unter bestimmten, nunmehr in der Satzung verbindlich 

aufgenommenen Voraussetzungen, ebenfalls Ehrungen wie Ehrenring, Ehren- und 

Silbermedaille und Ehrennadel erhalten. 
Zugleich soll auch die Ausgabe der Ehrenamtskarte NRW in die Feuerwehr 

übertragen werden, mit der die Inhaberinnen und Inhaber aufgrund einer 

Vereinbarung zwischen dem Land NRW und den beteiligten Städten und Gemeinden 
Vergünstigungen in öffentlichen und privaten Einrichtungen in ganz Nordrhein-

Westfalen erhalten. 

 
Neben den pandemie- und hochwasserbedingten Herausforderungen im Jahr 2021 wurden 
mit der Leitung der Feuerwehr weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Einheiten 
erarbeitet und verwirklicht. 
 
Ein großer neuer Werbepavillon für die FF Bergkamen wurde erworben, der voraussichtlich 
erstmalig im Rahmen eines am 09.10.2021 in Bergkamen-Overberge stattfindenden 
Familienfestes zum Einsatz kommen soll und der aufgrund seines Erscheinungsbildes die 
Aufmerksamkeit für den einen oder anderen Interessierten erhöht. 
 
Des Weiteren befinden sich Feuerwehr und Verwaltung in einem vorbereitenden Prozess für 
die Erstellung eines „Imagefilmes“ mit einer ungefähren Länge von 3 - 4 Minuten, der die 
Arbeit von und die Aufgaben in der FF Bergkamen abbildet und zukünftig bei 
Brandschutzunterweisungen und/oder sonstigen Vorstellungen der Feuerwehr gezeigt 
werden soll. Gleichzeitig wird dieser dann zukünftig selbstverständlich auch in den sozialen 
Medien der Feuerwehr Bergkamen wie der eigenen Homepage, Facebook, Instagram und 
neuerdings auch dem eigenen YouTube-Kanal präsentiert. 
 
Leider scheinen alle städtischen Veranstaltungen, die im Jahr 2021 noch geplant waren und 
zu denen Pavillon und Werbefilm hätten eingesetzt bzw. gezeigt werden können, nun doch 
noch den Pandemiebestimmungen zum Opfer zu fallen, sodass die Hoffnungen hier auf dem 
Jahr 2022 ruhen.  
 
Der verbleibende, größere Teil der Haushaltsmittel soll nach Abstimmung der Verwaltung mit 
der Leitung der Feuerwehr nun auch in diesem Jahr den einzelnen Einheiten inkl. Leitung 
der Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Spielmannszug und Ehrenabteilung (diese 4 Einheiten 
sollen einen Pauschalbetrag erhalten) zur Verfügung gestellt werden. 
 
Es wird vorgeschlagen, so auch in den zukünftigen Jahren zu verfahren. In der ersten 
Jahreshälfte werden Vorschläge der Leitung der Feuerwehr für Beschaffungen und Aktionen 
unterbreitet, die über die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit hinaus gehen. Der jeweils 
verbleibende Geldbetrag wird den Einheiten in der zweiten Jahreshälfte (wie oben 
beschrieben) zur eigenen Verwendung und damit zur Pflege der Kameradschaft und 
Nachwuchsgewinnung zur Verfügung gestellt.  
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